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Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 2001/15/0071 E 9. September 2004 RS 1 

Stammrechtssatz 

Unter dem Gesichtspunkt des "Haltens" eines Apparates ist das Betreiben desselben maßgeblich. An eben dieses 
Betreiben eines Spielapparates knüpft sich die Steuerpflicht. Das bloße Aufstellen eines Apparates in einem 
Raum allein ist daher noch nicht geeignet, die Vergnügungssteuerpflicht auszulösen. Ohne dass es auf die 
öffentliche Zugänglichkeit ankäme, könnte der Umstand, dass ein solches Gerät in betriebsbereitem Zustand 
(erforderlichenfalls auch unter Anschluss an das Stromnetz) aufgestellt wäre, die Vergnügungssteuerpflicht nur 
dann begründen, wenn aus den Umständen hervorginge, dass jedem potentiellen Interessenten die 
Inbetriebnahme des Gerätes möglich wäre (Hinweis E 24. Oktober 2002, 99/15/0006). 


